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Beschluss über die 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Schenkendöbern über 
die Umlage der Beiträge zur Deckung der Verbandsbeiträge an die 
Gewässerunterhaltungsverbände 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern beschließt die 2. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Schenkendöbern über die Umlage der Beiträge zur Deckung der 
Verbandsbeiträge an die Gewässerunterhaltungsverbände in der vorliegenden Form.  
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Zahl d. Mitglieder der GV: 15 
 

davon anwesend: 
 

Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hanni Dillan       Ralph Homeister     
Vors. d. Gemeindevertretung    Bürgermeister 



Informationen / Begründung: 
 

 
Die Gewässerunterhaltungsverbände haben 2018, 2019 und 2020 ihre Beitragssätze 
erhöht. Die Beiträge der Verbände übersteigen deutlich die Umlagesätze des § 5 der 
Gemeindesatzung. Eine Deckung der Beiträge und Verwaltungskosten ist nicht mehr 
gegeben. Um die Beitragssätze anzupassen, ist eine Änderung des § 5 der Satzung 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
          
- Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:                                      Ja  /  Nein 
   
- Die Maßnahme verursacht Folgekosten:                                         Ja  /  Nein        

einmalig in Höhe von:                                                                                       €      
jährlich in Höhe von:                                                                                                    €                                                                                                                                                 
          

 
 
             
           __________________________ 
         zuständiger Amtsleiter 
 


